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… beträgt gemäß der IWAK-Analyse der prognostizierte 
Fachkräftebedarf im Jahr 2028 im Landkreis Fulda.

IWAK Frankfurt - Hessische Berufsprognosen 
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Prozess der Fachkräfteeinwanderung –
beteiligte Institutionen in der Region Fulda
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FKS ABH

IHK BA

Fachkräftestrategie Region 

Fulda: Unterstützungsangebote der  

Projektgruppe Internationales

Fachdienst Ausländerwesen 

Landkreis Fulda

Bundesagentur für Arbeit

Industrie- und 

Handelskammer Fulda

Weitere beteiligte Akteure: Arbeitgeber, Auslandsvertretungen, verschiedene Anerkennungsstellen etc.

KH

Kreishandwerkerschaft 

Fulda

ST FD Magistrat der Stadt Fulda



Fachdienst Ausländerwesen

Fachkräfteeinwanderungsgesetz
Matthias Paschen-Hartmann
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Die 

Weiterentwicklung

der Fachkräfte-

einwanderung  

20.06.2024Matthias Paschen-Hartmann, Fachbereich Sicherheit und Ordnung
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• neue Blaue Karte EU ab November 2023 (geringe Mindestgehaltsgrenzen, Erweiterung der 

Engpassberufe)

• Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte und Verzicht auf die Verbindung 

zwischen Qualifikation und Beschäftigung

• Aufenthalt zur Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation

• Beschäftigung von Praktikern (!!!)

• Arbeitsmarktzugang für die Pflegehilfe 

• erleichterte Beschäftigung von Berufskraftfahrern

• Nebenbeschäftigung von Studierenden und Auszubildenden

• Aufenthaltserlaubnis zur Unternehmensgründung

• Einführung der Chancenkarte zur Jobsuche

• Erleichterung des Elternnachzuges zu Fachkräften

• schnellere Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte 

FKEG 2.0 in Kürze…



Ausbildungs- und Erwerbmigration
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„Fachkraft“ = gleichwertige ausländische 

Berufsausbildung (BA) bzw. Studium oder 

inländische qualif. BA bzw. Studium

„qualifizierte Berufsausbildung“ = staatlich 

anerkannt, Dauer mind. 2 Jahre

„qualifizierte Beschäftigung“ = 

Fertigkeiten/Fähigkeit, die in einer quali. 

BA/Studium erworben werden

Fachkräfte

sonstige 

(un-) 
qualifizierte 

Beschäftigung

Ausbildung/

Studium

Selbst-
ständige

Arbeitsplatz
-suche

• Pass/Identität

• Lebensunterhalt + KV

• Keine Vorstrafen/Gefährdungslage

• Einreise mit dem erforderlichen Visum + 

wahrheitsgemäßen Angaben

• Arbeitsplatzangebot

• idR Zustimmung BA

• Anerkennung/Berufsausübungserlaubnis

• Versicherung AG über Ausübung d. 

Beschäftigung

• ggf. Mindestgehalt, Altersvorsorge (ü. 45)



Fachkräfte
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 Fachkräfte haben künftig einen Rechtsanspruch zur Ausübung JEDER qualifizierten 

Beschäftigung in nicht reglementierten Berufen

• Bsp.: Ausbildung als Bäckerin -> Arbeitsplatz als Bürokauffrau

• „Spurwechsel“ gilt bei Rücknahme Asylantrag auch für Asylbewerber (Einreise vor dem 29.03.2023)

 (Schwieger-)Elternnachzug wird ermöglicht

 kein Wohnraumerfordernis für den Nachzug der Kernfamilie (Ehefrau+Kinder)

 verkürzte Stehzeiten für unbefristete Aufenthaltstitel

 Niederlassungserlaubnis nach 3 Jahren

 nach 2 Jahre bei einem inländischen Berufs-/Hochschulabschluss und 

 nach 21 Monaten im Fall der Blauen Karte EU, sofern Sprache B1



Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen

20.06.2024Matthias Paschen-Hartmann, Fachbereich Sicherheit und Ordnung

• kein Anerkennungsverfahren vor Titelerteilung nötig; darf vom Inland aus eingeleitet werden

• künftig besteht die Wahl zwischen Durchführung einer Qualifikationsmaßnahme oder die 

Nachqualifizierung im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses

• auch in reglementierten Berufen ist nunmehr –ohne Berufsausübungserlaubnis (!!)- eine 

Beschäftigung, die auf die angestrebte Tätigkeit hinführt, bereits während der 

Nachqualifizierungsphase möglich, wenn AG nach Tarifvertrag bezahlt

• Zeitraum max. 3 Jahre

• Nebenbeschäftigung wird erhöht von 10 auf 20 Stunden/Woche



Berufserfahrung schlägt Anerkennung (!!!)

• in nicht reglementierten Berufen können künftig Personen beschäftigt werden, die 

keine Fachkräfte sind:

 zwei Jahre Berufserfahrung für die angestrebte Tätigkeit innerhalb der letzten 5 

Jahre

 Mindestgehalt in Höhe von 40.770 EURO (2024) oder Bezahlung nach 

Tarifvertrag

 ausl. staatl. Berufsqualifikation von mind. 2-jähriger Dauer oder ausl. 

Hochschulabschluss* ->unabhängig von der angestrebten Beschäftigung

oder 

 (Abschluss vergleich mit einer dt. BA, erteilt von dt. Auslandshandelskammer)

• keine förmliche Anerkennung bzw. Feststellung der Gleichwertigkeit

• kein Spracherfordernis
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*gilt nicht für IT-Bereich



• der Wechsel in einen anderen Aufenthaltszweck während der Ausbildung/des Studiums wird 

erleichtert (Bsp. Abbruch der Ausbildung und Aufnahme eine unbefristeten Beschäftigung)

• Erleichterte Nebenverdienstmöglichkeiten in Höhe von 20 Stunden/Woche bzw.

• Studium: Beschäftigung für 140 Tage/Jahr oder 280 halbe Tage/Jahr

20.06.2024Matthias Paschen-Hartmann, Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Ausbildung/Studium



Berufskraftfahrer

• Beschäftigung von Berufskraftfahrern ist künftig ohne Nachweis über die Fahrerlaubnis, 

der Grundqualifikation und/oder Sprachkenntnisse möglich

• die Vorrangprüfung der BA entfällt

• die Verantwortung wird dem AG übertragen
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Pflegehilfe

• Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Tätigkeit als Pflegehelfer

• Aufenthaltserlaubnis für 12 Monate zum Zweck der Arbeitsplatzsuche

• Spurwechsel für geduldete Ausländer, die eine Ausbildung erfolgreich absolviert haben

20.06.2024Matthias Paschen-Hartmann, Fachbereich Sicherheit und Ordnung



Nützliche Links
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• Informationsportal der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland „www.make-it-in-

germany.com“

• Informationsportal der Bundesregierung zu Anerkennungsverfahren ausländischer 

Berufsqualifikationen „www.anerkennung-in-deutschland.de“

• Informationsportal über ausländische Berufsqualifikationen www.bq-portal.de

• Informationen/Merkblätter/Visumsanträge zum Visumsverfahren im jeweiligen Herkunftsland 

auf den Websites der Deutschen Botschaften: 

• www.<<<hauptstadt/Sitz der Deutschen Botschaft>>>.diplo.de; Beispiel für Albanien: 

www.tirana.diplo.de

• Informationsportal zu ausländischen Hochschulabschlüssen der Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen https://anabin.kmk.org/anabin.html

http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.bq-portal.de/
http://www.tirana.diplo.de/
https://anabin.kmk.org/anabin.html


Agentur für Arbeit Bad Hersfeld - Fulda

Arbeitsmarktzulassung

Konrad Kühn
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Arbeitsmarktzulassung 

Regelverfahren

Visum
Auslandsvertretung 

Aufenthalts-

erlaubnis

oder

Beteiligungsverfahren

AusländerbehördeAusländischer 

Arbeitnehmer

Zustimmungsverfahren

Team 

Arbeitsmarktzulas-

sung

Rechtsprüfung 

BeschV 

Team Arbeitgeber

-Service

Arbeitsmarkt-

prüfung

Arbeitsmarkt-

prüfung

Inländischer 

Arbeitgeber
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Arbeitsmarktzulassung

Themengebiete des Zustimmungsverfahren

Lohnprüfung

Vorrangprüfung

Arbeits-
bedingungen
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Arbeitsmarktzulassung

Fristen



INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER FULDA

Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsabschlüsse

IHK FOSA



Inhalt

Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen

• Gesetzliche Grundlagen

• IHK FOSA

• Beratungsangebot der IHK Fulda

• Antragsverfahren

• Notwendige Dokumente

21



Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit von 

Berufsqualifikationen (BQFG)

Gesetzliche Grundlagen

22



Die IHK Foreign Skills Approval (IHK FOSA) ist das 

bundesweite Kompetenzzentrum der deutschen Industrie- und 

Handelskammern zur Feststellung der Gleichwertigkeit von im 

Ausland erworbenen Berufsabschlüssen.

Sie nimmt Anträge auf Anerkennung entgegen und vergleicht, 

inwieweit ausländische Berufsqualifikationen mit 

entsprechenden deutschen Berufsabschlüssen als gleichwertig 

eingestuft werden können.

https://www.ihk-fosa.de/

IHK FOSA
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Seit Inkrafttreten des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 

(BQFG) im April 2012 wurden 365.000 Anträge auf 

Gleichwertigkeitsfeststellung gestellt.

Top 10 Herkunftslander:

IHK FOSA

24

6. Albanien

7. Kosovo

8. Philippinen

9. Iran

10.Vietnam

1. Türkei

2. Bosnien und Herzegowina

3. Marokko

4. Serbien

5. Ukraine



Zuständigkeit der IHK für den Referenzberuf.

Abgeschlossene Ausbildung (Qualifizierung) im 

Ausland.

Staatlich anerkannte Berufsausbildung.

Voraussetzungen

25



Keine abgeschlossene Ausbildung im Ausland.

Nicht durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelte 
Ausbildung/Qualifizierung.

Privatrechtlichen Berufsabschlüsse.

Lehrgänge mit zu kurzer Unterweisung im Vergleich mit dem 
Referenzberuf.

Informelle (z.B. durch Berufserfahrung) oder non-formelle
(z.B. Kurse, Seminare) erworbene Berufsqualifikationen.

Kein Anerkennung möglich …
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Im Verantwortungsbereich der IHK befindet sich der Wohnort 

oder der Arbeitgeber.

Die IHK Fulda nimmt Anträge auf Anerkennung entgegen und 

übermittelt diese an die IHK FOSA.

Sofern die Anträge nicht dem Verantwortungsbereich der IHK 

Fulda zugeordnet werden können, erfolgt eine entsprechende 

Verweisberatung (Handwerkskammer etc.).

Beratung vor Ort

27



Vollständig ausgefülltes Antragsformular.

Abschlusszeugnis inklusive Fächerliste in Farbkopie in der Sprache des Herkunftslandes und in deutscher 
Übersetzung von öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetschern oder Übersetzern.

Nachweise über einschlägige Berufserfahrung (z.B. Arbeitszeugnisse, Arbeitsbücher) in Farbkopie in der 
Sprache des Herkunftslandes und in deutscher Übersetzung von öffentlich bestellten oder beeidigten 
Dolmetschern oder Übersetzern.

Sonstige Befähigungsnachweise (z.B. Kurse, Umschulungen, weitere Ausbildungen) in Farbkopie in der 
Sprache des Herkunftslandes und in deutscher Übersetzung von öffentlich bestellten oder beeidigten 
Dolmetschern oder Übersetzern. 

Identitätsnachweis (z.B. Personalausweis, Reisepass, Namensänderung) in Farbkopie.

Lebenslauf.

Inhalte der Ausbildung (insbesondere Rahmenlehrplan) in Kopie.

Notwenige Dokumente

28



Verfahren
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Die IHK FOSA wird nicht durch Steuermittel finanziert, sondern 
muss ihre Kosten über Gebühren decken ( Gebührentarif der 
IHK FOSA).

Der Gebührenrahmen der FOSA reicht von 100 bis 600 Euro. 
Die tatsächliche Höhe der Gebühr richtet sich nach dem 
Verfahrensaufwand, der je nach Beruf und Land unterschiedlich 
sein kann.

Zudem sind Kosten für Übersetzungen und Farbkopien von den 
Antragstellenden zu tragen.

Gebühren

30



https://www.ihk-fosa.de/

Antragsunterlagen und Informationen
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IHK Fulda

Armin Gerbeth

Tel.: 0661 / 284 -32

E-Mail: gerbeth@fulda.ihk.de

Ansprechpartner
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Kreishandwerkerschaft 

Fulda

Anerkennung ausländischer 

Berufsqualifikationen durch die 

Handwerkskammer Kassel



Die Handwerkskammern sind für die Anerkennungen aller im Ausland erworbenen 

beruflichen Qualifikationen zuständig, soweit es sich dabei um 

handwerkliche und handwerksähnliche Gewerbe nach der Handwerksordnung

handelt.



Notwendige Dokumente

 Ausweis oder Reisepass

 Ausbildungsnachweise (Abschlussdokumente/Zeugnisse) aus dem Herkunftsland

 Deutsche Übersetzungen der Dokumente

 Tabellarischer Lebenslauf in deutscher Sprache



Informationen und Antragsformulare

https://www.hwk-kassel.de/service-center/auslaendische-

berufsqualifikationen 

Ansprechperson

Oliver Petersen

0561 7888-132

oliver.petersen@hwk-kassel.de
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Projektgruppe Internationales 

Unterstützungsangebote
Julian Bolz – Region Fulda GmbH

Florian Hütsch & Sonja Gutermuth – Landkreis Fulda
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Website www.integration-fulda.de

• Informationen sichtbar und transparent machen

http://www.integration-fulda.de/


Website www.integration-fulda.de

Eigene Rubrik „Internationales – Fachkräfte aus dem Ausland“ 
(unterteilt in die Bereiche „Arbeitgeber“ und „Fachkräfte aus dem 
Ausland“

20.06.2024 I 45

Ausschnitt der Website: Rubrik „Internationales- Fachkräfte aus dem Ausland“

http://www.integration-fulda.de/


Website www.integration-fulda.de

Bereich „Arbeitgeber“

Informationen zu den 
Bereichen:
Recht

Sprache 

 Integration

Veranstaltungskalender

Kontaktformular

Nützliche Links
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Website www.integration-fulda.de

Bereich „Fachkräfte 
aus dem Ausland“

Informationen zu den 
Bereichen:
Anerkennung von 

ausländischen Qualifikationen

Arbeiten in Deutschland

Sprache (Übersetzungen, Kurse etc.)

 Integration

Nützliche Links
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Integrations-Guide für Unternehmen

• Handlungsleitfaden zur erfolgreichen Integration

• Themen:
 To-dos im Vorfeld

Ankommen in der Region Fulda

Arbeiten in der Region Fulda

Leben in der Region Fulda

Erfolgsfaktoren einer gelungenen Integration

Wichtigste Schritte zum Arbeiten in Deutschland

Wichtige Adressen im Landkreis Fulda
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Deckblatt Integrations-Guide

Exemplare zum 

Mitnehmen verfügbar!

www.integration-fulda.de

https://www.integration-fulda.de/info/internationales-fachkraefte-aus-dem-ausland/arbeitgeber


Integrations-Guide für Internationale 
Fachkräfte

• Handlungsleitfaden zur 
erfolgreichen Integration 

• Mehrsprachig (Französisch und Englisch)

• Themen:
Ankommen in der Region Fulda

Wichtige Adressen im Landkreis Fulda

Arbeiten in der Region Fulda
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Deckblatt Integrations-Guide

www.integration-fulda.de

Exemplare zum 

Mitnehmen verfügbar!

https://www.integration-fulda.de/info/internationales-fachkraefte-aus-dem-ausland/fachkraefte-aus-dem-ausland


Ausblick
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Interkulturelle Schulung 

Entdeckertouren (in Rhön und Fulda)

Workshop: Azubis aus dem Ausland 

finden und binden – 05.09.2024 (mit IHK)

Workshop: Vorurteile und 

Diskriminierung, Best Practise

Austauschevent (über Misserfolge 

und Erfolge)

Mögliche Veranstaltungsformate

Onboarding für Ausbilder & Azubis –

14.11.2024 (mit IHK)



Feedback und Fragen?
Weitere Schulungs-Wünsche?
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Projektkruppe Internationales
Kontaktdaten

Florian Hütsch

Landkreis Fulda

0661 6006 8076

florian.huetsch@landkreis-fulda.de
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Sonja Gutermuth

Landkreis Fulda

0661 6006 8086

sonja.gutermuth@landkreis-fulda.de

Julian Bolz

Region Fulda GmbH

0661 102 4814 

julian.bolz@region-fulda.de

Integration

Anwerbung

mailto:florian.huetsch@landkreis-fulda.de
mailto:sonja.gutermuth@landkreis-fulda.de
mailto:julian.bolz@landkreis-fulda.de


Kontaktdaten

Armin Gerbeth / Denise Otto

gerbeth@fulda.ihk.de

otto@fulda.ihk.de
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Konrad Kühn

konrad.kuehn@arbeitsagentur.de

Thorsten Frommen

visa@landkreis-fulda.de

IHK Fulda

Fachdienst Ausländerwesen Landkreis Fulda

Agentur für Arbeit 

Bad Hersfeld - Fulda

Silke Eiter

silke.eiter@kh-fulda.de

Kreishandwerkerschaft Fulda

Dominik Höhl / Lea Remmert

dominik.hoehl@fulda.de

lea.remmert@fulda.de

Magistrat der Stadt Fulda

mailto:gerbeth@fulda.ihk.de
mailto:otto@fulda.ihk.de
mailto:konrad.kuehn@landkreis-fulda.de
mailto:auslaenderbehoerde@region-fulda.de
mailto:silke.eiter@kh-fulda.de
mailto:lea.remmert@fulda.de
mailto:lea.remmert@fulda.de


VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!
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